
Sachbezugswerte für freie Unterkunft – ergänzende Informationen 

Der Sachbezugswert für freie Unterkunft beträgt bundeseinheitlich 285,00 € monatlich.  

Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende gelten andere Werte.  

Diese ergeben sich aus § 2 Abs. 3 Sozialversicherungsentgeltverordnung. Dort steht:  

Der Wert der Unterkunft nach Satz 1 vermindert sich  

1. bei Aufnahme des Beschäftigten in den Haushalt des Arbeitgebers oder bei 
Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft um 15 Prozent,  

2. für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende um 15 
Prozent und  

3. bei der Belegung 

 mit zwei Beschäftigten um 40 Prozent 

 mit drei Beschäftigten um 50 Prozent und 

 mit mehr als drei Beschäftigten um 60 Prozent 

 Die Prozentwerte werden immer auf den Ausgangswert von 285,00 Euro angewendet. 

 

Sachbezugswerte in Euro für freie Unterkunft   

volljährige Arbeitnehmer 

Unterkunft belegt mit 
Unterkunft  
allgemein 

Aufnahme in  
Arbeitgeberhaushalt/ 
Gemeinschaftsunterkunft 

1 Beschäftigtem 

mtl. 285,00 242,25 

ktgl. 9,50 8,08 

2 Beschäftigten 

mtl. 171,00 128,25 

ktgl. 5,70 4,28 

3 Beschäftigten 

mtl. 142,50 99,75 

ktgl. 4,75 3,33 

mehr als 3 
Beschäftigten 

mtl. 114,00 71,25 

ktgl. 3,80 2,38 

  



Jugendliche und Auszubildende 

Unterkunft belegt mit 
Unterkunft  
Allgemein 

Aufnahme in  
Arbeitgeberhaushalt/ 
Gemeinschaftsunterkunft 

1 Beschäftigtem 

mtl. 242,45 199,50 

ktgl. 8,08 6,65 

2 Beschäftigten 

mtl. 128,25 85,50 

ktgl. 4,28 2,85 

3 Beschäftigten 

mtl. 99,75 57,00 

ktgl. 3,33 1,90 

mehr als 3 
Beschäftigten 

mtl. 71,25 28,50 

ktgl. 2,36 0,95 

 

 


